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Ersatzansprüche bei Personenschaden. Eine praxisbezoge.
ne Anleitung. Von Gerbard Küppersbuscb und Heirtz Otto
Höber. 12., neu bearb. Auflage (NJW Praxis, Bd. 5). - Mün?
chen, Beck 2016. XIX, 347 S., kart. Euro 43,-. ISBN: 978-3
406-68594-1.

Das von Vlussoui begründete und von Küppersbusch Eort?
geführte Standardwerk zur Regulierung von Personenschäden
hat seit der 11. Auflage einen neuen Koautor, nämlich Höber.
In keinem anderen Handbuch findet man auf so wenigen Seiten
eine so kompakte Information. Die bewförte Konzeption wurde
durch den neuen Koautor nicht verändert. Gesetzgebung und
Judikatur wurden auf den neuesten Stand gebracht. Es domi?
niert die Judikatur; Literatur ist nur in homöopathischer Dosis
eingearbeitet.

Das Handbuch ist geschrieben aus der Sicht der Haftpflicht?
versicherung bzw. der mit Abwehrmandaten betrauten An?
wfüe. Am -allerdeutlichsten wird das bei der Kapitalisierung
von Renten. Dort wird ungeachtet der schon mehrere Jahre
bestehenden Niedrigzinsphase ein Zinssatz von 5 % angenom?
men. Bei den Tabellen werden sogar Zinssätze zwischen 4 %
und 7% ausgewiesen (Rn. 868); freilich betragen sie dort
immerhin bloß zwischen 3 % und 5,5 %. Der Zinssatz von
5 % wird dann auch noch als ,,angemessen" bezeichnet, wo-
bei auf die BGH-Entscheidung VersR 1981, 283 verwiesen
wird (Rn 869). Formal ist das korrekt. Freilich wissen die
Autoren ganz genau, dass diese EGH-Entscheidung in der
Hochzinsphase erging, als man für täglich fälliges Geld 10 %
Zinsen bekam, während heute zehnjährige deutsche Staats-
anleihen eine negative Verzinsung aufweisen. Bausparkassen
führen erfolgreich Prozesse bis zum Höchstgericht (BGH,
NJW 2017, 1378 und Urt. v.21.2.20l7 - XI ZR 272/16,
BeckRS 2017, 105120), weil sie als institutioneller Anleger
nicht in der Lage sind, für die den Anlegern für deren Ein-
lagen zu zahlenden 2,5% eine entsprechende Rendite bei
sicherer Veranlagung zu erwirtschaften; und dann wird dem
(unbedarften) Geschädigten, häufig einer schwerstverletzten
Person, zugemutet, nach Abzug der Abgeltungssteuer eine
Rendite von 5 % zu erzielen.

Ein Geschädigtenanwalt, der sich - allein - an den Vorgaben
von Küppersbuscb/Höber orientiert und bei einem Abfindungs
vergleich einen ,,angemessenen" Zinssatz von 5 % akzeptiert,
würde nicht nur seinem Klienten einen Bärendienst erweisen,
sondern wohl auch einen anwaltlichen Kunstfehler zu verant?

worten haben. Gerade an dieser Stelle zeigt sich, dass die im
Vorwort aufgestefüe Behauptung, dass das Handbuch ,,Grund?
lage für eine faire und sachbezogene Auseinandersetzung zwi?
schen den Parteien des Personenschadens" sein soll, jedenfalls
diesbezüglich wohl nur ein Lippenbekenntnis ist, wobei ein?
zuräumen ist, dass es der Gesetzgeber bisher verabsäumt hat,
Regeln zu schaffen, die es verhindern, dass das Opfer übervor?
teilt wird.

Auf einem anderen Gebiet ist jedoch Bewegung zu verspüren.
Beim Angehörigenschmerzensgeld ist im Vorwort zu lesen, dass
auch ohne Gesetz in der Vergangenheit sich ,,angemessene"
Lösungen erzielen haben lassen. Mag sein, dass unter medialem
Druck bei Großereignissen wie dem Germanwings-Absturz in
den französischen Alpen an die Hinterbliebenen zur Beschwich?
tigung oder zur Abwendung einer Streitaustragung in den USA
ein Anerkennungsbetrag geleistet wurde; die Trauer der Ange?
hörigen ist freilich bei jedem tagtäglich stattfindenden tödlichen
Verkehrsunfall genau so groß - und diese blieb wegen des
Fehlens einer gesetzlichen Regelung entschädigungslos, was für
die Ersatzpflichtigen ,,angemessen" gewesen sein mag; für die
Betroffenen freilich traf das nicht zu. Die noch für diese Legisla?
turperiode geplante gesetzliche Regelung (zum Regierungsent?
wurf https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfah?
ren/DEföinterbliebenengeld.html) wird dann konkretere An?

satzpunkte für einen solchen Anspruch bewirken - und den
Autoren einen Ergänzungsbedarf für die nächste Auflage be-
scheren. Die Neuauflage sollte dann zum Anlass genommen
werden, so manche überholte Entscheidung aus lange zurück?
liegenden Jahrzehnten zu entrümpeln und dafür aktuel-
lefö - auch-für den Anspruchsteller mützliche Judikatur - auf-
zunehmen. Die Behauptung des Vorworts, dass Anregungen
und Anmerkungen für die Neuauflage hilfreich waren, trifft
etwa in Bezug auf das in meiner Besprechung in NJW 2014,
986 angemahnte Fehlen der Entscheidung des OLG Bamberg,
VersR 2005, 1593 nicht zu; sie fehlt nach wie vor.

Das Handbuch ist wegen seiner kompakten Darstellung ein
ganz hervorragender Arbeitsbehelf; würde es auf mehr Aus-
gewogenheit achten, könnte man es auch für die Geschädig?
tenanwälte und Regressgläubiger mit weniger Skrupel empfeh?
len.
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Elektronischer Rechtsverkehr mit dem beA. Eine Einfüh?

rung. Von Cbristopber Broscb, Friederike Lummel, Cbris?
topb Sandkübler und Daniela Preibeit. - Köln, Luchterhand
2017. 196 s., geb. Euro 34,-. ISBN: 978-3-472-08970-4.

Ein großer IT-Fachverlag bringt bereits seit Jahren die beliebte
Reihe ,,The Missing Manual" (in etwa ,,das fehlende Hand?
buch") heraus. Es richtet sich an Menschen, die eine Software-
oder Hardwarelösung beschaffen und denen die meist kargen
oder nur online verfügbaren Erläuterungen des Herstellers nicht
ausreichen. Diese Handbuchersatzlösungen zeichnen sich durch
vertiefte Darstellung der Nutzungsmöglichkeiten, aber auch
durch teilweise extensive Hintergrunderläuterungen aus. Das
Werk von Broscb/Lummel/Sandkübler und Freiheit würde sich

in diese Reihe perfekt eingliedern. Das so genannte besondere
elektronische Anwaltspostfach (beA), aber auch der elektro-
nische Rechtsverkehr (ERV) im Allgemeinen werden sowohl
(rechts)historisch, technisch als auch juristisch ausführlichst be
leuchtet.

Nach einer kurzen, aber umfassenden Darstellung der gesetzli
chen Grundlagen des ERV (Teil B) wird die Rechtslage ,,nach
dem ERV-Gesetz und dessen Änderungen und Ergänzungen"
(Teil C) dargestellt. Insbesondere die dort erörterten Fragen
nach ,,Empfangsbereitschaft und Nutzungspflicht des beA':
aber auch aer ,-,Überblick über mögliche Fehler und Haftungs
risiken" dürften hierbei von besonderem Interesse sein. Für

den tieferen technischen Ein- und Durchblick sorgt Teil D, in
welchem ausführlich die Infrastruktur des ERV dargestellt
wird.

In Teil E findet sich sodann der Schwerpunkt des Buches, die
ausführliche Darstellung des beA selbst. Umfassend werden
neben Darstellungen von Entwicklung des Projekts und Aufbau
und Sicherheit des Kommunikationssystems die Erstregistrie
rung, Mitarbeiter- und Berechtigungsverwaltung sowie Kom?
munikationsfunktionalitäten efüutert. Ergänzend - und den
Manual-Charakter vervollständigend - finden sich wertvolle
praktische Anleitungen in Teil F.

Das fast 200 Seiten umfassende Buch zeichnet sich durch gute
Lesbarkeit aus. Die Darstellung erfolgt kenntnis- und detailreich
(was angesichts der Tatsache, dass die Autorinnen und Autoren
teilweise schon seit Jahrzehnten mit der Materie befasst sind,
nicht verwundert), bleibt aber auch für technische Laien stets
verständlich. Für jeden (angehenden) Nutzer des beA ist es in
jeder Hinsicht eine lohnende Anschaffung.
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